
 

 

Einverständniserklärung und Informationen zum second-hand 

 

Der second-hand ist eine Einrichtung des Eltern-Kind-Zentrum Schlanders, die es Mitgliedern ermöglicht, 

gut erhaltene Kleidung und Ausstattung rund ums Baby und Kind auf Kommissionsbasis anzubieten und 

zu kaufen. Unser Ziel ist es, ein bewusstes Konsumverhalten zu fördern und nachhaltige Alternativen für 

Familien zu schaffen. 

 

Es gelten folgende Regeln: 

• Das Elki Schlanders ist ein gemeinnütziger Verein. Das Angebot des second-hand gilt für 

Mitgliedsfamilien des Elki Schlanders. 

• Die Mitgliedschaft im Elki Schlanders beinhaltet neben der Benutzung des second-hand viele andere 

Angebote (siehe aktuelles Programm). 

• Vermittelt werden: Kinderkleidung und Schuhe von 0-14 Jahren, Accessoires, Faschingskostüme, 

Bademäntel, Inliner, Schlittschuhe, Fahrradhelme, Spielzeug, Bücher, Stillartikel, Sportartikel, 

Tragerucksäcke, Tragetücher, Umstandskleidung usw. Falls Du größere Gegenstände wie Auto- und 

Fahrradsitz, Dreirad, Kinderfahrrad, Gehschule, Gitterbett, Hochstuhl, Kinder- oder Stubenwagen 

usw. weitergeben möchtest, so erwähne das bitte bei der Terminvereinbarung, da wir aus 

Platzgründen nur eine begrenzte Anzahl annehmen können. 

• Wir vermitteln NICHT: Gebrauchte Socken und Strumpfhosen, gebrauchte Unterwäsche (außer 

Funktionsunterwäsche), Beißringe, gebrauchte Lätzchen, Pelzwaren, Kriegsspielzeug und Waffen, 

Hörspiel- und Videokassetten, Kuscheltiere. 

• Die Sachen müssen gewaschen, geruchsneutral, sauber, ohne Flecken und Flicken, aktuell (nicht älter 

als fünf Jahre) und gut erhalten sein. 

• Die Annahme der Kindersachen erfolgt nur nach Vereinbarung eines Abgabetermins. 

• Am Abgabetermin werden die Kindersachen in der Regel durchgesehen und pro Termin maximal 20 

Stück angenommen. Du bekommst anschließend mit einer E-Mail eine Aufstellung über die Anzahl 

der angenommenen Sachen. 

• Bei der Übergabe erklärst du dich mit folgenden Bedingungen einverstanden: Der Vermittlungswert 

der überlassenen Sachen wird in der Regel von den Mitarbeiter*innen festgelegt und kann zur 

besseren Weitergabe nochmals angepasst werden. Du kannst bei besonderen Dingen jedoch gerne 

deine Vorstellung äußern! Die auf der Aufstellung angegeben Beträge sind Richtwerte und jedenfalls 

nicht bindend. Die zur Vermittlung überlassenen Dinge werden nach dem Ermessen der 

Mitarbeiter*innen im second-hand eingeordnet und weitergegeben. Drei Monate nach dem 

Abgabedatum werden dir die nicht vermittelten Sachen an einem vereinbarten Termin 

zurückgegeben. Sollte die Rückgabe am vereinbarten Termin nicht möglich sein, teile uns bitte 

rechtzeitig mit, wann sie stattdessen erfolgen kann. 

• Vom Erlös der weitervermittelten Sachen werden vom Elki Schlanders laut Landesrichtlinien 30% 

Kommission einbehalten, um einen Teil der Spesen zu decken. Der Restbetrag wird per 

Banküberweisung nach der Rücknahme der nicht vermittelten Sachen ausgezahlt. 

• Für Diebstahl, Verlust oder sonstige Schäden an den abgegebenen Dingen kann der Verein leider 

keine Haftung übernehmen. 

• Der Umtausch der vermittelten und entgegengenommen Sachen ist ausgeschlossen. 

• Das Elki Schlanders übernimmt keinerlei Garantie oder Gewährleistung für die vermittelten Sachen. 

• Werden die nicht vermittelten Sachen am vereinbarten Termin nicht abgeholt und anschließend auch 

binnen einer Frist von sechs (6) Monaten nicht abgeholt, verbleiben sie dem Elki Schlanders, welches 

die Sachen einer gemeinnützigen Verwendung zuführen wird. 


